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Charta 
Verhütung von Risiken bei Jugendaktivitäten 

 
Über die Sicherheit und die Gesundheit von Jugendlichen, die uns anvertraut wurden, zu wachen ist 
eine moralische und legale Verpflichtung für unsere Vereinigungen. Trotzdem machen Gefahren 
einen Teil aller menschlichen Aktivitäten aus und können nicht ganz ausgeschlossen werden. 

Unserer Verantwortungen bewußt so viele Risiken wie möglich zu verhindern, engagieren sich die 
„Lëtzebuerger Jugendpompjeeën“ dazu: 

− Die Interessen, Motivationen und Kompetenzen der jungen Teilnehmer zu berücksichtigen; 

− Anregungen anzubieten welche auf Vertrauen, Respekt und Solidarität gründen; 

− Während den Aktivitäten eine Stimmung aufzubauen, welche das Leben in einer harmonischen 
Gruppe unterstützt; 

− Auf das Wohlbefinden, die Hygiene und die Sicherheit der jungen Teilnehmer zu achten; 

− Eine gesunde und ausgeglichene Ernährung zu bevorzugen; 

− Den jungen Teilnehmer in einer klaren und verständlichen Weise die Funktionsregeln 
mitzuteilen; 

− Die jungen Teilnehmer auf die Risiken der Aktivitäten hinzuweisen und ihnen die geeigneten 
Ratschläge zu geben; 

− Auf eine Begleitung der jungen Teilnehmer gemäß der Zusammensetzung der Gruppe und der 
Art der Aktivität, zu achten; 

− Den Gruppenbetreuern eine Dokumentation zur Verfügung zu stellen, welche sie auf die 
Verhütung von Risiken hinweist; 

− Die Gruppenbetreuer zu ermutigen an Ausbildungen zur Einschätzung und Verhütung von 
Risiken teilzunehmen. 

 

Luxemburg, den 4 Dezember 2007 


